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Antrag zur Genehmigung der Praxisstelle 
Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik  
 
Name des/der Berufspraktikant/in + Klasse: __________________________________________________ 
 
Privatanschrift, Telefonnummer und E-Mail des/der Berufspraktikant/in: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Vollständige Anschrift der   _______________________________________________________ 
Ausbildungsstelle    

_______________________________________________________ 
 

Tel.-Nr./Fax-Nr.:    ________________________________________________ 
 
E- Mail-Adresse:    ________________________________________________ 
 
Träger der Ausbildungsstelle:   ________________________________________________ 
 
Leitung (Name & Berufsbezeichnung): ________________________________________________ 
 
Größe des Betriebs, Anzahl der Gruppen/Kinder:   ___________________________________ 
 
Anzahl der Fachkräfte:    ________________________________________________ 
 
Anzahl der weiteren Mitarbeiter/innen:  ________________________________________________ 

  
 
Praxisanleitung (Name & Berufsbezeichnung): ________________________________________ 
 
Bitte beachten Sie, dass dieses Formular 3x ausgefüllt abgeben werden muss! 
 
Voraussetzungen zur Praxisanleitung: 
„Sozialpädagogische Einrichtungen müssen ein Arbeitsfeld für Erzieherinnen und Erzieher und in kon-
zeptioneller, personeller und sachlicher Hinsicht geeignet sein. Sie sind in personeller Hinsicht geeignet, 
wenn die fachpraktische Ausbildung der Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten durch eine Fach-
kraft, welche eine mindestens zweijährige Berufserfahrung nach Abschluss ihrer Ausbildung besitzen 
muss, gewährleistet ist. Als Fachkräfte für die Anleitung gelten staatlich anerkannte Erzieherinnen und 
Erzieher, staatlich anerkannte Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sowie sozialpädagogische 
Fachkräfte mit vergleichbarer Ausbildung. Als Grundlage für die Anleitung muss eine unmittelbare ge-
meinsame Arbeit mit der Anleiterin oder dem Anleiter mindestens während der Hälfte der Arbeitszeit der 
Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten in der Einrichtung sichergestellt werden.“ (Verordnung 
über die Ausbildung und die Prüfungen an den Fachschulen für Sozialwesen vom 23.07.2013, geänderte 
Fassung vom 11.01.2018, Anlage 10a Richtlinien für das Berufspraktikum). 
 
Wir empfehlen festvereinbarte regelmäßige Anleitungsgespräche. 
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________________________ 
*  
Arbeitsvertrag: 
Zwischen dem jeweiligen Träger der Ausbildungsstelle und 
der Berufspraktikantin oder dem Berufspraktikanten wird ein Vertrag geschlossen (VAPFS, Anlage 12  6. 
Vertrag). 
 
Vorgesehene Vergütung des/der Berufspraktikanten/in  _____________€ mtl.  

 
Beginn und Dauer des Berufspraktikums         
„Das Berufspraktikum dauert 12 Monate. Es kann mit Zustimmung der Schulleiterin oder des Schullei-
ters auch mit weniger als der wöchentlichen Regelarbeitszeit, mindestens jedoch Halbtagsweise abgeleis-
tet werden; in diesen Fällen dauert es entsprechend länger. Das Berufspraktikum ist spätestens innerhalb 
von drei Jahren abzuschließen. Es endet mit der bestandenen Prüfung zur Staatlichen Anerkennung.“ (§ 7 
Abs. 2 VAPFS, Stand vom 23. Juli 2013)  
 
Beginn: __________________________________  Ende: _______________________________________ 
 
Eine Verkürzung auf 6 Monate ist prinzipiell möglich, wenn folgende Voraussetzungen gegeben 
sind: „(4) [...] Studierende mit einem Berufsabschluss als „Staatlich geprüfte Sozialassistentin“ oder 
„Staatlich geprüfter Sozialassistent“ mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik oder bei vorliegender ein-
schlägig anerkannter Berufsausbildung von mindestens zweijähriger Dauer oder bei einer mit Erfolg ab-
solvierten Tätigkeit vor Aufnahme in die Fachschule von mindestens zwei Jahren mit 30 Wochenstunden 
in einschlägigen Praxisstellen auf schriftlichen Antrag der Studierenden oder des Studierenden ein halbes 
Jahr des praktischen Anteils auf das Berufspraktikum der Fachrichtung Sozialpädagogik anzurechnen. 
Der Antrag ist zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses mit der Praktikumseinrichtung gegenüber der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter zu stellen. 
(5) Soweit Studierende der Teilzeitform während Ihrer Ausbildungszeit eine einschlägige berufliche Tä-
tigkeit ausüben, kann eine individuelle Verkürzung des Berufspraktikums nach § 7 Abs. 3 erfolgen.“ (§ 2 
Abs. (4) &(5) VAPFS, Stand vom 23. Juli 2013) 
 
Geplanter Einsatz des/der Berufspraktikant/in (Krippe, Kindergarten, Hort, Heim oder ...):  

______________________________________________  

Regelung der Vorbereitungszeit: 
In Anlehnung an die Verwaltungsverordnung (§ 22 Abs. 5 – Verfügungszeit von Erzieherinnen – KiTaVO 
EKHN vom 6. November 2014, geändert 28. Januar 2016) empfehlen wir eine Vor - und Nachberei-
tungszeit von wöchentlich 6-8 Stunden. Diese Zeit ist gedacht für das einmal wöchentlich stattfinden-
de Anleitungsgespräch, die persönliche Zeit zur Reflexion der Ausbildungsschritte und -phasen, Planung 
und Vorbereitung von Projekten, Auswertung von Beobachtungen und Teilnahme an der Konzeptions-
entwicklung, wie auch die Teilnahme an den regelmäßigen Teamsitzungen u.a.  
 
 
_________________________________________  ____________________________________________ 
Ort und Datum      Unterschrift der Leitung 
 
 
 
(Stempel der Ausbildungsstelle)    Genehmigung der Praxisstelle: 
        
       Darmstadt, den ______________________________ 
 
 
       ____________________________________________ 

(Ulrike Schauer)  
 FSSW-Koordinatorin Berufspraktikum 
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Hinweis: Wir erheben im Rahmen der Ausbildung Daten von Studieren-
den. Wir beachten dabei insbesondere die Vorschriften des Daten-
schutzgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland (DSG-EKD).  
Unsere Datenschutzverordnung finden Sie auf unserer Webseite 
www.pae-elisabethenstift.de/datenschutz 
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